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auch damals sclion S. 8 ausdrücklich bemerkt worden, so ist
immerhin ein kleiner Zuwachs — wenn auch in der Mehrzahl

 nicht von irgend welcher besonderer Bedeutung- — doch noch
zu verzeichnen. So die böhmische Bearbeitung aus dem Besitze
des Freiherrn August von Koller zu Baden bei Wien, oder die
vor einigen Jahren von der Stadtbibliothek zu Luzern erworbene

Handschrift, insbesondere die in Homeyer’s Schrift über die
 deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften
unter der Nr. 106 als ,Sachsenrecht mit einem Gemälde' auf
geführte Pergamenthandschrift zu Hermannstadt. Führten so
dann die aus der ehemaligen hochstiftischen Pflege Wörth
unterhalb Regensburg stammenden Bruchstücke der Nrn. 238
und 378 auf die Muthmassung, dass sich dort noch andere
finden möchten, so hat sich dieses inzwischen bestätigt, indem
auf mein diesfallsiges Ersuchen der Vorstand des fürstlich
Thum- und Taxis’schen Archives zu Regensburg, Herr Dr. Cor
nelius Will, in Folge Ermächtigung des inzwischen verstorbenen
Fürsten Maximilian bei Nachforschungen an Ort und Stelle noch
auf sieben Doppelblätter dieser schönen Pergamenthandschrift
des 14. Jahrhunderts stiess. Ist für sie eine besondere Zählung
nicht nöthig, indem sie nur eine — allerdings in hohem Grade
erwünschte — Vervollständigung einer bereits eingereihten
Handschrift bieten, so erweist sich auf der andern Seite bei
den übrigen eine weitere Bezifferung als erforderlich. Es fallen
zum Theile daher solche, welche ich früher nicht mit eigenen
Zählen versehen hatte, da ich an ihr Zusammenfallen mit
solchen geglaubt, welche bereits unter festen Nummern im
Verzeichnisse aufgeführt sind, wogegen sich mir nun doch
Bedenken erhoben haben, wie bei dem Cod. mscr. Colbertinus

zwischen Nr. 52 und 53, oder bei der Handschrift des Diebold
Lauber von Hagenau zwischen Nr. 193 und 194. Ohne Zweifel
dürfte endlich die Untersuchung der zahlreichen Abcdarien
oder Remissorien u. s. f. dahin führen, dass aus ihnen noch

das eine oder andere insoferne auch hieherzuziehen sein mag,
als es Verweisungen auf das kaiserliche Landrecht enthält, wie
beispielsweise bei der Nr. 42 der herzoglichen Bibliothek zu
Meiningen unten zwischen den Nrn. 223 und 224 der Fall ist.

Tritt hiernach eine Aenderung von Wesenheit für das
Gesammtverzeichniss, wie es mitgetheilt worden ist, nicht ein,


